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IV. Planmaße/Bestandsangaben

Maßzahl (in m)

vorhandene Bebauung

vorhandene Flurstücksgrenze

Flurgrenze

Kurvenradius

Flurstücksnummer

Flurbezeichnung

Baumbestand, eingemessen
(ÖbVI Hempen, Nordhorn,
03/2022)

Zeichenerklärung
I. Festsetzungen des Bebauungsplanes

1. Art der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1–11 BauNVO

Allgemeine Wohngebiete

Nutzungsbeschränktes Gewerbegebiet

2. Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16–21
BauNVO

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß

Gebäudehöhe als Höchstmaß, s. auch Festsetzung Nr. 2.1

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23
BauNVO

abweichende Bauweise

offene Bauweise

nur Einzelhäuser zulässig

nur Reihenhäuser zulässig

Baulinie

Baugrenze

4. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4
BauGB, § 12 Abs. 6, § 4 Abs. 1 und § 21a BauNVO

Flächen für Stellplätze

5. Flächen für den Gemeinbedarf gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB

Flächen für den Gemeinbedarf

Zweckbestimmung: Schule

6. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden gem. § 9 (1) Nr. 6
BauGB

Die Zahl der Wohnungen wird auf  maximal 2 Wohnungen pro Gebäude
beschränkt.

7. Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptver-
kehrswege gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Bahnanlagen

8. Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Quartiersplatz

Zweckbestimmung: Verkehrsberuhigter Bereich

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

9. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasser-
beseitigung sowie für Ablagerungen, Anlagen, Einrichtungen und sonstige
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12,
14 und Abs. 6 BauGB

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasser-
beseitigung sowie für Ablagerungen

Zweckbestimmung: Erneuerbare Energien

10. Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Öffentliche Grünflächen

Zweckbestimmung: Parkanlage

Fuß- und/oder Radweg (nicht lagegenau)

11. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasser-
schutz und die Regelung des Wasserabflusses gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16
BauGB

Regenwassersickerbecken

12. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen

zu erhaltender Baum

13. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen gem. § 9 Abs. 1
Nr. 21  BauGB

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

14. Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermei-
dung oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden Vorkehrungen
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Schallschutz von Aufenthalts- und Schlafräumen im Sinne der DIN 
4109  (Lärmpegelbereiche)

Schallschutz von Außenwohnbereichen in Obergeschossen

Schallschutz von Außenwohnbereichen in Erd- und Obergeschossen

15. Sonstige Planzeichen

geplante Höhenlage der Oberkante Fahrbahndecke in m über NHN
(Normalhöhennull) (Ingenieur- und Planungsbüro A. Sommerfeld,
Neuenhaus, 07/2023)

Unterer Bezugspunkt in m über NHN (Normalhöhennull)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z. B. von Baugebieten, oder
Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

II. Anforderungen an die Gestaltung gem. § 89 BauO NRW

Flachdach und flach geneigtes Dach bis max. 10° Dachneigung

III. Nachrichtliche Übernahmen

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz
unterliegen

Elektro-Steuerungskabel unterirdisch (nicht lagegenau)

 Gebiet, in dem ein Hochwasserereignis mit mittlerer Wahrscheinlichkeit
auftritt (HQ100)

Gebiet, in dem ein Hochwasserereignis mit niedriger Wahrscheinlichkeit
auftritt (HQextrem)

Naturschutzgebiet
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WA

13,00 mGH

a

o

Rh

E

FD

D

GE(N)

0,4

N

St

EE

III

III IV-

Wo2

55

5 Flur 160

36,50 m

39,50 m

R6
3

10,00 mGH
FD
Wo2

o

0,4

III
WA3

Rh

13,00 mGH13,00 mGH16,00 mGH
7,00 mGH10,00 mGH

oo a
ERh FDFDFD

FDFD
0,80,40,4

0,40,4

0,6 IVIII IV-III IV- IIII IV
Wo2Wo2

GE(N)WA2WA1 WA5WA4.1+4.2 WA6

Übersichtsplan M. 1 : 10.000

Maßstab: 1:1000
Stand: 04.09.2023

Stadt Rheine

Bebauungsplan Nr. 352
Kennwort: „Emsauenquartier Walshagen“

NORD
Gemarkung
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Verfahrensvermerke
Für die städtebauliche Planung
Rheine, __________________ Produktgruppe Stadtplanung

_______________________
Leiter Stadtplanung

Die Planunterlagen sowie die Darstellungen und Festsetzungen entsprechen den Anforderungen der §§ 1
und 2 der Planzeichenverordnung.

Rheine, __________________ Produktgruppe Vermessung

_______________________
Städt. Vermessungsoberrätin

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine hat in seiner Sitzung am
______________ die Aufstellung dieses Bebauungsplanes gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Rheine, __________________ Der Bürgermeister
In Vertretung

_______________________
Beigeordnete

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB hat in der Zeit vom ______________ bis
einschließlich ______________ stattgefunden.

Dieser Bebauungsplan hat mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB aufgrund des Beschlusses des
Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine vom ______________ in der
Zeit vom ______________ bis einschließlich ______________ öffentlich ausgelegen.

Rheine, __________________ Der Bürgermeister
In Vertretung

_______________________
Beigeordnete

Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 1 BauGB durch den Rat der Stadt Rheine am ______________
als Satzung beschlossen worden.

Rheine, __________________

__________ ______________ _______________________
Der Bürgermeister Schriftführer

Der Satzungsbeschluss dieses Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 16 der
Hauptsatzung der Stadt Rheine in der Münsterländischen Volkszeitung am ______________ ortsüblich
bekannt gemacht worden.
Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan rechtsverbindlich.

Rheine, __________________ Der Bürgermeister
In Vertretung

_______________________
Beigeordnete

Textliche Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 BauGB bzw. nach
BauNVO
1. Art der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

1.1 Allgemeine Wohngebiete (WA1–WA6)
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die in § 4 Abs. 3 BauNVO aufgeführten
Ausnahmen

- Gartenbaubetriebe und
- Tankstellen

nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

1.2 Nutzungsbeschränktes Gewerbegebiet (GE(N))
Innerhalb des nutzungsbeschränkten Gewerbegebietes (GE(N)) sind nur Be-
triebe und Anlagen zulässig, die das Wohnen im Sinne des § 6 BauNVO nicht
wesentlich stören bzw. die nach ihrem Störgrad im Mischgebiet nach § 6
BauNVO zulässig sind.
Unzulässig sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO

- Bordellbetriebe, bordellartige Massagesalons und Sauna-Clubs sowie ähn-
liche Gewerbebetriebe für den entgeltlichen Geschlechtsverkehr als sons-
tige Gewerbebetriebe,

- Wohnungen für die Wohnungsprostitution und Swinger-Clubs als sonstige
Gewerbebetriebe,

- Betriebe mit Sexdarbietungen im Sinne des § 33a GewO und Betriebe mit
Vorführung von Sex- oder pornografischen Filmen als sonstige Gewerbe-
betriebe,

- Sex-Shops und Erotikfachmärkte als Einzelhandelsbetriebe,
- Vergnügungsstätten (z. B. Discotheken, „Partylocations“, Feierhallen,

Wettbüros und Wettannahmestellen),
- Tankstellen und
- Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevant und dabei nicht nahversor-

gungs relevant eingestuften Hauptsortimenten (s. nachfolgende Sorti-
mentsliste aus dem Masterplan Einzelhandel der Stadt Rheine).

Zentrenrelevante (nicht nahversorgungsrelevante) Sortimente gemäß Master-
plan Einzelhandel der Stadt Rheine:

2. Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
2.1 Höhe baulicher Anlagen
Die festgesetzte Gebäudehöhe (GH) darf durch Anlagen zur Nutzung solarer
Strahlungsenergie um bis zu 1,00 m überschritten werden.
Als oberer Bezugspunkt für die Gebäudehöhe (GH) gilt der oberste Gebäude-
abschluss (oberster Dachabschluss/Attika).
Als unterer Bezugspunkt zur Bestimmung der Höhe der baulichen Anlagen
sind die innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen eingetragenen NHN-
Höhen maßgebend. Für ein zu errichtendes Gebäude gilt als unterer Bezugs-
punkt jeweils die dem geplanten Gebäude nächstgelegene NHN-Höhe in dem
jeweiligen Baufenster. Überlagert ein geplantes Gebäude mehr als eine ein-
getragene NHN-Höhe, gilt die jeweils höchste.

2.2 Grundflächenzahl (GRZ)
Die festgesetzte GRZ darf in den allgemeinen Wohngebieten WA1 und WA2
über die in § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO definierte Überschreitungsmöglichkeit
hinaus gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO zugunsten der Errichtung von Tiefga-
ragen bis maximal 0,8 überschritten wer- den. In dem nordwestlichen allge-
meinen Wohngebiet WA6 (Baudenkmal ehemalige Spinnerei) ist gem. § 19
Abs. 4 Satz 3 BauNVO eine Überschreitung der GRZ bis maximal 0,8 für Tief-
garagen und oberirdische Stellplätze zulässig.
In den allgemeinen Wohngebieten WA3–WA5 gilt gem. § 19 Abs. 4 Satz 2
BauNVO 0,6 als Maximalwert der zulässigen GRZ-Überschreitung für die in
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten baulichen Anlagen.

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen gem.
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
3.1 Bauweise
Für die Bereiche mit einer abweichenden Bauweise gilt: In Abweichung von
der offenen Bauweise sind bauliche Anlagen mit Abmessungen (Länge und/
oder Breite) von mehr als 50,00 m zulässig.

3.2 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen
Bauliche/technische Anlagen für die Errichtung und Erschließung von Tiefga-
ragen sind auch innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksflächen zuläs-
sig. Tiefgaragen dürfen mit der OK Decke dabei im Mittel um bis zu 1,00 m
über die Geländeoberfläche herausragen. Die Höhe der Geländeoberfläche
gem. § 2 Abs. 4 BauO NRW ergibt sich durch eine lineare Verbindung der an
das Baugrundstück angrenzenden Höhen der Planstraße(n) (planeingetragene
Höhen). An den Grundstücksseiten, die nicht an eine Verkehrsfläche angren-
zen gilt die modellierte Geländeoberfläche des Baugrundstückes an der Au-
ßenfassade der Tiefgarage als maßgebend.
Die OK Decke der Tiefgarage darf unter Wahrung der maximal zulässigen Mit-
telungshöhe die jeweils heranzuziehende Geländeoberfläche im Bereich der
höchsten Überschreitung um maximal 1,80 m überschreiten.
Die in der Fläche für den Gemeinbedarf festgesetzte Baulinie ist auf einer
Länge von mindestens 1/3 zwei- bis dreigeschossig zu bebauen. Dieses Maß
gilt ab dem westlichen Endpunkt der Baulinie und ist zusammenhängend ohne
Unterbrechung umzusetzen. Die verbleibenden Anteile der Baulinie sind zur
Sicherstellung der Raumkantenwirkung mit ein- bis dreigeschossigen Baukör-
pern oder alternativ mit einer mindestens 2 m hohen Mauer zu bebauen.
In den allgemeinen Wohngebieten WA1 und WA2 sowie den Gewerbegebieten
GE(N) sind Hauptbaukörper mit einer Gebäudelänge von mehr als 25 m durch
bauliche Rücksprünge zu strukturieren. Hierbei gilt:

- Mindestabstand eines Rücksprunges zur Gebäudeaußenwand = 10,00 m
- Höchstmaß eines Fassadenabschnittes ohne Rücksprung = 25,00 m
- Mindestbreite eines Rücksprunges = 5,00 m
- Mindestmaß des Rücksprunges = 2,00 m

Energieerzeugungs- und Verteilanlagen (z. B. Wärmepumpenanlagen) sind
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

3.3 Zulässigkeit von Staffelgeschossen
Im WA1 ist ein oberhalb des vierten Vollgeschosses angeordnetes Geschoss
als Nicht-Vollgeschoss auszubilden, das gegenüber den Außenwänden des
darunter liegenden Geschosses allseitig um mindestens 1,00 m zurückspringt
(„Staffelgeschoss“). Von diesem Rücksprung kann ausschließlich für die Er-
richtung von notwendigen Erschließungsanlagen (Treppenhäuser, Aufzug-
schächte) abgesehen werden.

Innerhalb des WA2 sind oberhalb des vierten Vollgeschosses keine weiteren
Geschosse zulässig. Innerhalb des WA3 sind oberhalb des dritten Vollge-
schosses keine weiteren Geschosse zulässig.
Im WA4.1 ist ein oberhalb des zweiten Vollgeschosses angeordnetes Ge-
schoss als Nicht-Vollgeschoss auszubilden, das an der südlichen Fassaden-
seite (an der Verkehrsfläche des Helschenweges) mindestens 3,00 m von den
Außenwänden des darunter befindlichen Geschosses zurückspringt.
Im WA4.2 ist ein oberhalb des zweiten Vollgeschosses angeordnetes Ge-
schoss als Nicht-Vollgeschoss auszubilden, das an der südlichen Fassaden-
seite mindestens 1,00 m von den Außenwänden des darunter befindlichen Ge-
schosses zurückspringt.
Innerhalb des WA5 sind oberhalb des zweiten Vollgeschosses keine weiteren
Geschosse zulässig.

4. Vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Abstandsflächen gem.
§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB
Im Bereich der festgesetzten Baulinie im WA6 (ehemalige Spinnerei) und der
Baulinie am westlichen Rand der Flächen für den Gemeinbedarf (ehemaliges
Kesselhaus, einschließlich Schlot) beträgt die Tiefe der Abstandsflächen ab-
weichend von § 6 Abs. 5 BauO NRW 0,2 H.

5. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4,
19 und 22 BauGB
5.1 Stellplätze, Garagen und Carports
In den allgemeinen Wohngebieten WA1, WA2 und WA6 und dem Gewerbege-
biet GE(N) sind oberirdische Stellplätze, Garagen und Carports nur innerhalb
der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb der
speziell für diesen Zweck festgesetzten Flächen („St“) zulässig.
In den allgemeinen Wohngebieten WA3–WA5 sind Stellplätze auch außerhalb
der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Garagen und Carports müs-
sen dabei an der Zufahrtsseite einen Mindestabstand von 5,00 m zu öffentli-
chen Verkehrsflächen einhalten.
Unterirdische Stellplätze (Tiefgaragen) sind im gesamten Geltungsbereich so-
wohl innerhalb als auch außerhalb der festgesetzten überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig.

5.2 Nebenanlagen
In einem Abstand von bis zu 3,00 m von öffentlichen Straßenverkehrsflächen
ist die Errichtung von Nebenanlagen unzulässig. Nebenanlagen zur Unter-
bringung von Fahrrädern sind hiervon ausgenommen, sofern ein Sichtschutz
durch standortgerechte Laubgehölze, begrünte Holzblenden, Rankgerüste
oder im Fassadenmaterial des Hauptbaukörpers vorgesehen wird.
Die nach § 14 Abs. 2 BauNVO zulässigen Nebenanlagen zur Versorgung der
Baugebiete sind auch innerhalb der festgesetzten Flächen für den Gemeinbe-
darf allgemein zulässig.

6. Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB sowie mit Geh-, Fahr- und
Leitungsrechten zu belastende Flächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB
6.1 Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt
Innerhalb der festgesetzten Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt im Bereich der
Flächen für den Gemeinbedarf ist eine Grundstückserschließung für den Hol-
und Bringdienst von Schülerinnen und Schülern unzulässig.
Innerhalb der im allgemeinen Wohngebiet festgesetzten Bereiche ohne Ein-
und Ausfahrt ist eine Grundstückserschließung unzulässig.

6.2 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
Die festgesetzten Flächen sind mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten
der Anlieger, der Ver- und Entsorgungsträger und der Rettungsverkehre zu be-
lasten.

7. Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
Die innerhalb der öffentlichen Grünflächen dargestellten Fuß- und Radwege
sind nicht lagegenau. Sofern der dargestellte Nutzungs- und Verbindungs-
zweck erfüllt bleibt, kann die tatsächliche Lage von der im Plan dargestellten
Lage abweichen.
Innerhalb der öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung Retentions-
raum sind naturnah gestaltete Versickerungs- und Verdunstungsbecken sowie
Mulden bzw. Mulden-Rigolensysteme zulässig.

8. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
8.1 Beschaffenheit von offenen oberirdischen Stellplätzen und ihren Zufahrten
Offene oberirdische Stellplätze und ihre Zufahrten sind in wasserdurchlässiger
Ausführung (Pflaster mit mindestens 30 % Fugenanteil, Rasengittersteine,
Schotterrasen o. ä.) zu erstellen.

8.2 Maßnahmen zur Vermeidung / Schutzmaßnahmen
Umweltbaubegleitung
(siehe Umweltbericht: Vermeidungsmaßnahme V3)
Im Rahmen der Baudurchführung ist eine Umweltbaubegleitung (UBB) einzu-
setzen. Die UBB ist durch fachlich qualifiziertes Personal in Abstimmung mit
der Unteren Naturschutzbehörde durchzuführen. In der Bauzeit sowie während
der Gehölzfällungen ist die Baustelle je nach Erfordernis zu begehen und auf
mögliche Verstöße gegen umweltfachliche Auflagen der Genehmigung und
gesetzliche Vorgaben zu kontrollieren.

Bodenkundliche Baubegleitung
(siehe Umweltbericht: Vermeidungsmaßnahme V4)
Zur Planung und Umsetzung des baubegleitenden Bodenschutzes ist eine bo-
denkundliche Baubegleitung (BBB) einzusetzen. Die BBB erarbeitet ein Bo-
denschutzkonzept in Anlehnung an die DIN 19639 und betreut und dokumen-
tiert seine Umsetzung im Rahmen der Baumaßnahme. Die BBB ist durch fach-
lich qualifiziertes Personal in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehör-
de durchzuführen.

Bauzeitenregelungen: „Baufeldfreimachung“ und „Gehölzrodung“
(siehe Umweltbericht: Vermeidungsmaßnahme VART1+VART3)
Die erstmalige Flächeninanspruchnahme (Baufeldfreimachung) ist außerhalb
der Kernbrutzeit der Vögel (d. h. nicht in der Zeit vom 15. März bis 15. Juli
eines Jahres) vorzunehmen. Eine Durchführung innerhalb der Brutzeit kann
zugelassen werden, wenn durch vorangehende Kontrollbegehungen sicherge-
stellt wird, dass Beeinträchtigungen der Tierwelt und artenschutzrechtliche
Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht eintreten. Die Kontrolle ist durch
eine fachlich qualifizierte Person nach Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde durchzuführen und schriftlich zu dokumentieren. Im Falle eines
Nachweises ist die weitere Vorgehensweise mit der unteren Naturschutzbehör-
de abzustimmen.
Die Beseitigung von Gehölzen inklusive Umhängen von Nisthilfen ist zwischen
dem 01. Dezember und dem 28. Februar vorzunehmen. Außerhalb dieses
Zeitraumes sind Baufeldfreimachungen und Rodungen nicht zulässig.

Kontrolle von Höhlenbäumen / Umhängen von Nisthilfen
(siehe Umweltbericht: Vermeidungsmaßnahme VART2)
Zu entfernende Gehölzbestände mit einem Stammdurchmesser > 30 cm sind
vor Beginn der Rodungsarbeiten auf Baumhöhlen oder andere als dauerhafte
Niststätte/Bruthöhle geeignete Strukturen und deren Besatz zu überprüfen. Die
Kontrollen sind vor dem Einzug der Fledermäuse in ihre Winterquartiere, d. h.
Anfang bis Mitte Oktober, durchzuführen. Vorhandene Baumhöhlen sind zu
verschließen. Im Falle eines Nachweises und einer geplanten Bergung der
Tiere ist eine Ausnahmegenehmigung zu stellen und die weitere Vorgehens-
weise mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. In jedem Fall sind
Fledermäuse fachgerecht zu bergen und zu versorgen.

Schaffung einer Leitstruktur für Fledermäuse zwischen Walshagenstraße und
Emsaue
(siehe Umweltbericht: Ausgleichsmaßnahme A1)
Innerhalb der zentral im Plangebiet gelegenen öffentlichen Grünflächen und
den Verbindungen dieser zur Walshagenstraße im Osten und zur Emsaue im
Westen ist durch ergänzende Baumanpflanzungen in Abstimmung mit der Un-
teren Naturschutzbehörde eine Leitstruktur für Fledermäuse zu entwickeln. Zur
Schaffung eines Dunkelkorridors ist eine bedarfsgerechte, fledermausfreund-
liche Beleuchtung gemäß der untenstehenden Maßnahme „Fledermausfreund-
liche Beleuchtung“ vorzusehen. Geeignete Pflanzenarten sind Tabelle 1 des
Umweltberichtes zu entnehmen.

Fledermausfreundliche Beleuchtung
(siehe Umweltbericht: Vermeidungsmaßnahme VART6)
Bei der Beleuchtung sind insektenfreundliche Leuchtmittel in Anlehnung an
den „Leitfaden für die Berücksichtigung von Fledermäusen bei Beleuchtungs-
projekten: Eurobats Publication Nr. 8, UNEP/EUROBATS“ (Voigt et. al., Bonn,
2019) beschriebenen Beleuchtungskonzepte zu verwenden (Leuchtmittel ohne
bzw. mit nur geringem Ultraviolett- bzw. Blauanteil im Lichtspektrum, z. B.
LED-Lampen oder Lampen mit einem engen Spektralbereich wie Natrium- Nie-
derdrucklampen (monochromatische „Gelblichtlampen“)).

Daneben sind folgende Punkte zu beachten:
- Gerichtetes Abstrahlen der Lampen nach unten (keine Abstrahlung nach

oben, wenig Lichtstreuung)
- Größtmöglicher Abstand von angrenzenden Gehölzbeständen
- möglichst wenig Lichtpunkte
- Lichtpunkte in niedriger Höhe und nach oben abgeschirmt
- Bedarfsgerechte Beleuchtung mit Bewegungssensoren insbesondere

entlang der Fußwege
Fledermausfreundlicher Gebäudeabbruch/Umbau/Sanierung
(siehe Umweltbericht: Vermeidungsmaßnahme VART7)
In der Zeit vom 01. November bis zum 15. März sind zum Schutz von überwin-
ternden Fledermäusen keine Abriss-, Sanierungs- oder Umbauarbeiten im Be-
reich von Winterquartieren durchzuführen. Von dieser Regelung kann abgewi-
chen werden, wenn

- die Maßnahme CEF 2 (Schaffung von 20 Fledermausersatzquartieren an
Gebäuden) vor Einzug in die Winterquartiere umgesetzt ist,

- die in der Spinnerei und Weberei befindlichen Quartiere vor Einzug in das
Winterquartier verschlossen wurden. Die Kontrolle ist durch eine fachkun-
dige Person nach Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde
durchzuführen.

Kontrolle von Habitatstrukturen für Reptilien
(siehe Umweltbericht: Vermeidungsmaßnahme VART9)
Vor Beginn von Baumaßnahmen, die in die für Reptilien geeignete Habitat-
strukturen eingreifen oder im unmittelbaren Umfeld dieser stattfinden, ist der
betroffene Bereich auf ein Vorkommen von Reptilien zu kontrollieren. Werden
Reptilienvorkommen nachgewiesen, sind diese fachgerecht zu bergen und in
einen geeigneten Ersatzlebensraum umzusetzen. Zur Legitimierung der Ber-
gung und Umsiedlung ist ein Ausnahmeantrag bei der zuständigen unteren
Naturschutzbehörde zu stellen.

Extensivierung des Grünlandes in der Emsaue
(siehe Umweltbericht: Ausgleichsmaßnahme A3)
Das im Bereich der Emsaue verbleibende Grünland ist durch eine extensive
Beweidung zu einem artenreichen Grünland zu entwickeln. Die Beweidung ist
vom 15. März bis Ende Oktober mit bis zu 2 GVE / ha durchzuführen. Zum
Schutz der Weidetiere ist außerhalb des HQ100-Bereiches der Bau eines Vieh-
unterstandes auf der Fläche zulässig (auf max. 20 m² Fläche, Holzbauweise
mit Ziegeleindeckung). Die Lagerung von Materialien im Viehunterstand oder
auf der Fläche sowie eine Zufütterung der Tiere sind nicht zulässig. Die Fläche
ist mit einem Weidezaun (Eichenspaltpfähle) gegen Benutzen und Betreten zu
sichern. Um eine floristische Anreicherung zu erzielen, ist die Fläche durch Ini-
tialsaat einer artenreichen, standortgerechten Saatgutmischung aufzuwerten.
Durch den Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel  sowie die Regene-
rationszeit der Grasnarbe in den Wintermonaten ist das Grünland zur arten-
reichen Extensivwiese zu entwickeln.
Die im Süden der Weide vorgesehene Regenwasserversickerungsmulde ist in
die Beweidung zu integrieren.
Bei einem Ausfall der Beweidung ist die Extensivierung durch Mahd zu ge-
währleisten: max. 2-schürige Mahd von innen nach außen oder von einer Seite
ausgehend ab Mitte Juni, 2. Mahd nach einer zehnwöchigen Bearbeitungs-
pause ab Anfang September; keine maschinelle Bearbeitung (Walzen, Schlep-
pen, etc.) nach dem 15. März eines Jahres; kein Pflegeumbruch, keine Nach-
saat, keine Düngung und kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (eine Be-
kämpfung invasiver Neophyten kann in Ausnahmefällen in Abstimmung mit der
unteren Naturschutzbehörde erfolgen), vollständiger Abtransport des Mähgu-
tes unmittelbar nach der Mahd, kein Mulchen der Fläche.

8.3 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen)

CEF1: Stärkung der Leitstruktur für Fledermäuse am nördlichen Rand des
Geltungsbereiches
Die am nördlichen Rand des Geltungsbereiches festgesetzte Fläche für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft ist mit standortheimischen Sträuchern gem. Tabelle 1 in Kapitel 5.4
des Umweltberichtes zu bepflanzen. Eine Beleuchtung der gesamten Anpflan-
zungsfläche ist auszuschließen, um einen Dunkelkorridor zu schaffen.

CEF2: Schaffung von 20 Fledermausersatzquartieren an Gebäuden
Aufgrund des Verlustes der Fledermausquartiere in den bestehenden Gebäu-
den sind zur Schaffung adäquater Ersatzquartiere (Sommer und Winter) 20
Ganzjahreskästen an Gebäuden anzubringen und dauerhaft am Standort zu
erhalten. Während der Bauphase müssen die Kästen außerhalb des Geltungs-
bereiches angebracht werden. Auf die in der ASP II beschriebene Umhängung
der außerhalb des Geltungsbereiches angebrachten Kästen nach Abschluss
der Bauphase wird verzichtet. Stattdessen werden in gleicher Anzahl neue
Kästen oder alternativ Quartiersteine an bzw. in die Gebäudewände der Spin-
nerei integriert.

CEF3: Schaffung von 15 Fledermausersatzquartieren an Bäumen
Für den Verlust von Tagesquartieren durch die Fällung von Bäumen sind 15
für baumbewohnende Fledermausarten geeignete Kästen (12 Sommerquartie-
re davon 6 Fledermaushöhlen, 3 Ganzjahresquartiere) in angrenzenden Wald-
beständen und in der Emsaue aufzuhängen und dauerhaft am Standort zu er-
halten. Die Standorte müssen unterschiedliche Besonnungs- und Beschat-
tungsgrade aufweisen (mikroklimatische Diversität). Die unterschiedlichen
Kastentypen sind in Gruppen von je 7 Stück aufzuhängen und mit einer Num-
merierung zu versehen. Die Instandhaltung der Kästen ist zu gewährleisten.

CEF4: Sicherung von 15 zukünftigen Quartierbäumen
Zur dauerhaften Sicherstellung von Fledermausquartieren sind 15 Laubbäume
mit starkem bzw. sehr starkem Baumholz als potenzielle Ziel-Quartierbäume
zu kennzeichnen und dauerhaft aus der Nutzung zu nehmen. Hierdurch wird
das Potenzial für die zukünftige Entwicklung von natürlichen Fledermausquar-
tieren (Höhlen, Spalten etc.) geschaffen, sodass diese Bäume langfristig die
Kästen funktional ablösen können. Die Bäume können den für die Kastenauf-
hängung zu wählenden Bäumen (Maßnahme CEF3) entsprechen.

CEF5: Anbringen von 30 Nisthilfen für Stare
Zur Stützung der Population sind 15 Nisthilfen für Stare an Bäumen in der
Emsaue anzubringen. Da auf der Westseite der Ems großflächige Grünland-
flächen als Nahrungshabitate zur Verfügung stehen, soll ein Teil der Nisthilfen
in der Aue auf der Westseite der Ems angebracht werden. Die verbleibenden
15 Nisthöhlen sollen in der externen Kompensationsfläche zur Schaffung eines
neuen Ersatzlebensraumes für Stare angebracht werden.

CEF6: Schaffung eines Ersatzlebensraumes für Stare
Um den Verlust der 4 Brutreviere westlich des Verwaltungsgebäudes (ehem.
Frühstückswiese) auszugleichen sind 15 artspezifische Nisthilfen im Bereich
der externen Ausgleichsmaßnahme zu installieren. Die Kästen sind an geeig-
neten Stellen in die Waldfläche zu integrieren. Das dem Wald vorgelagerte Ex-
tensivgrünland mit Obstbäumen dient als Nahrungshabitat.

CEF7: Schaffung von neuen Niststandorten für den Uhu
In Abstimmung mit einem Eulen-Experten und der Unteren Naturschutzbehör-
de sind im näheren und weiteren Umkreis des Plangebietes 3 artspezifische
Nisthilfen für den Uhu zu installieren. Die Anbringung der Nisthilfen muss vor
Beginn der Bauarbeiten an der Spinnerei im Herbst eines Jahres erfolgen, so-
dass den im Winter nach Niststandorten suchenden Uhus das neue Angebot
zur Verfügung steht. Zusätzlich zu den drei Nisthilfen ist im Turmdach der
Spinnerei durch Öffnung des nördlichen Fensters und Anbringen eines Anflug-
brettes die Turmhaube als neuer Nistplatz für den Uhu auszubauen. Der Aus-
bau hat im Zuge der Bauarbeiten zu erfolgen, sodass der Nistplatz nach Fer-
tigstellung des Gebäudes dauerhaft zur Verfügung steht.

CEF8: Umbau des alten Pumpenhäuschens zum Fledermausquartier
Das alte Pumpenhäuschen in der Emsaue am westlichen Rand der Grünland-
fläche ist als Quartier für Gebäude bewohnende Fledermausarten zu ertüch-
tigen (vgl. Umweltbericht).

8.4 Dacheindeckung
Dacheindeckungen aus unbeschichtetem Metall sind unzulässig.

9. Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder
zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden Vor-
kehrungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB
9.1 Schallschutz von Aufenthaltsräumen im Sinne der DIN 4109
In den gekennzeichneten Bereichen sind für Neubauten bzw. baugenehmi-
gungspflichtige und verfahrensfreie Änderungen von Aufenthaltsräumen nach
der DIN 4109 Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile
(Wandanteil, Fenster, Lüftung, Dächer etc.) zu stellen.
Die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges der Außenbauteile
von schutzbedürftigen Räumen sind unter Berücksichtigung der unterschied-
lichen Raumarten nach DIN 4109-1:2018-01, Kapitel 7.1, Gleichung (6) zu be-
stimmen. Dabei sind die Außenlärmpegel zugrunde zu legen, die sich aus den
in der Planzeichnung gekennzeichneten Lärmpegelbereichen ergeben. Die Zu-

ordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichem Außenlärmpegel
ist wie folgt definiert:

Abweichungen von den o. g. Festsetzungen zur Lärmvorsorge sind im Einzel-
fall im Rahmen des jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens mit entsprechen-
dem Nachweis zulässig, wenn aus dem konkret vor den einzelnen Fassaden
oder Fassadenabschnitten bestimmten maßgeblichen Außenlärmpegel nach
DIN 4109-2:2018-01 die schalltechnischen Anforderungen an die Außenbau-
teile unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach DIN 4109-
1:2018-01, Kapitel 7.1, Gleichung (6), ermittelt und umgesetzt werden.

9.2 Schallschutz von Schlafräumen
In den mit Lärmpegelbereichen versehenen Bereichen sind beim Neubau bzw.
bei baugenehmigungspflichtigen und verfahrensfreien Änderungen im Zusam-
menhang mit Fenstern vom Räumen, die vorwiegend zum Schlafen genutzt
werden, schallgedämpfte, ggf. fensterunabhängige Lüftungssysteme vorzuse-
hen, die die Gesamtschalldämmung der Außenfassaden nicht verschlechtern.
Alternativ hierzu ist die Belüftung von Schlafräumen entweder über die von der
Walshagenstraße vollständig abgewandte Fassadenseite oder über ansonsten
ausreichend abgeschirmte Fassadenseiten mit entsprechendem Einzelnach-
weis über gesunde Wohnverhältnisse zu gewährleisten.

9.3 Schutz von typischen Aufenthaltsbereichen im Freien (Außenwohnbe-
reiche)
In den festgesetzten Bereichen sind beim Neubau bzw. bei baugenehmi-
gungspflichtigen und verfahrensfreien Änderungen Außenwohnbereiche ohne
zusätzliche schallabschirmende Maßnahmen nicht zulässig. Dazu sind in die-
sen Bereichen die Außenwohnbereiche auf den der Walshagenstraße vollstän-
dig abgewandten Fassadenseiten der Gebäude einzurichten.
Als schallabschirmende Maßnahme kann alternativ dazu die Anordnung von
zusätzlichen schallabschirmenden Maßnahmen (z. B. Lärmschutzwände oder
Nebengebäude, geschlossene Loggien, vorgelagerte vorhandene Baukörper)
auch im Nahbereich verstanden werden.
Hierbei ist sicherzustellen, dass solche schallabschirmenden Maßnahmen so
dimensioniert werden, dass sie eine Minderung des Verkehrslärm-Beurtei-
lungspegels um das Maß der Überschreitung des schalltechnischen Orientie-
rungswertes des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 tags bewirken.
Abweichungen von den o. g. Festsetzungen zur Lärmvorsorge sind mit ent-
sprechendem schalltechnischem Einzelnachweis über gesunde Wohn- und
Aufenthaltsbereiche zulässig.

10. Anpflanzung und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB
10.1 Pflanzgebote

10.1.1 Begrünung privater Grundstücksflächen
Die nicht mit Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen (z. B. Zufahrten,
Stellplätze, Terrassen, Wege und Müllstandplätze) über- oder unterbauten
Flächen eines Baugrundstücks sind zu begrünen und naturnah unter Beibehal-
tung oder Anlage einer wasseraufnahmefähigen obersten Bodenschicht gärt-
nerisch zu gestalten.
Die Bepflanzung dieser Garten- und Grünflächen ist strukturreich mit überwie-
gend standortgerechten, einheimischen Bäumen, Sträuchern und Stauden an-
zulegen. Eine flächige Gestaltung mit Steinen, Schotter und/oder Kies ist mit
Ausnahme eines bis zu 1 m breiten Kiesstreifens um das Haus (Spritzschutz)
nicht zulässig.
Alle Pflanzungen sind fachgerecht auszuführen und zu pflegen sowie dauer-
haft zu erhalten.

10.1.2 Dachbegrünung
Flachdächer und flach geneigte Dächer des obersten Geschosses eines Ge-
bäudes und von Nebenanlagen sind mindestens extensiv zu begrünen. Dabei
ist eine Substratschicht von mindestens 10 cm mit einer Sedum-Kräuter-Mi-
schung herzustellen. Die Dachbegrünung ist dauerhaft zu erhalten und fachge-
recht zu pflegen.
Von der Festsetzung ausgenommen bleibt das allgemeine Wohngebiet WA6
(Baudenkmal Spinnerei).

10.1.3 Fassadenbegrünung
Die Außenwände der Hauptbaukörper sind außerhalb der Wandöffnungen zu
mindestens 30 % der Fassadenfläche je Fassadenseite mit kletternden oder
rankenden Pflanzen zu begrünen.
Von der Festsetzung ausgenommen bleibt das allgemeine Wohngebiet WA6
(Baudenkmal Spinnerei).

10.1.4 Begrünung von Tiefgaragen
Nicht überbaute Bereiche auf Tiefgaragen und andere bauliche Anlagen unter-
halb der Geländeoberfläche sind mit Ausnahme der Flächen für Erschlie-
ßungswege und Nebenanlagen (z. B. zur Belüftung oder Erschließung einer
Tiefgarage) sowie zulässige offene Stellplätze mindestens extensiv zu begrü-
nen. Dabei ist eine Substratschicht von mindestens 10 cm mit einer Sedum-
Kräuter-Mischung herzustellen. Die Dachbegrünung ist dauerhaft zu erhalten
und fachgerecht zu pflegen.

10.1.5 Bepflanzung öffentlicher Flächen
(siehe Umweltbericht: Gestaltungsmaßnahme G1)
Innerhalb der festgesetzten Straßenverkehrsflächen und Verkehrsflächen be-
sonderer Zweckbestimmung sind mindestens 30 Laubbäume anzupflanzen.
Die Bepflanzung erfolgt in Pflanzbeeten mit einer Mindestgröße von 9 m². Die
Laubbäume werden als Hochstämme mit einem Stammumfang von 16–18 cm
gepflanzt. Die Sicherung der Bäume soll durch Dreiböcke erfolgen. Die zu ver-
wendenden Gehölze sind in Tabelle 1 in Kap. 5.4 des Umweltberichtes aufge-
führt.
Die Pflanzung soll im Rahmen einer mind. 3-jährigen Fertigstellungs- und Ent-
wicklungspflege überwacht werden. Ausfälle sind jederzeit gleichwertig zu er-
setzen.

10.2 Erhaltgebote
Die innerhalb der Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen stockenden Bäume sowie die zum Erhalt festgesetz-
ten Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten. Bei Verlust sind die Bäume je-
weils in unmittelbarer Nähe gleichwertig zu ersetzen.

Örtliche Bauvorschriften gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89
BauO NRW

Dachgestaltung
Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA1-WA5 sowie innerhalb des Ge-
werbegebietes GE(N) sind ausschließlich Flachdächer (max. Dachneigung =
10°) zulässig.

Einfriedungen
Einfriedungen sind nur als Laubhecken aus standortgerechten heimischen Ge-
hölzen oder als freiwachsende Sträucher zulässig. Die Verwendung alternati-
ver Materialien (z. B. Maschendraht- oder Stabgitterzäune) ist nur grund-
stücksseitig in die Hecke integriert zulässig.

Fassadengestaltung
Für Baukörper beidseitig der Haupterschließung (Ost-West verlaufende Stra-
ßenverkehrsfläche in Verlängerung der Römerstraße) gilt, dass die der Ver-
kehrsfläche zugewandten Fassaden der Hauptbaukörper im WA1 und WA2
sowie in den Flächen für den Gemeinbedarf zu mindestens 60 % der jeweili-
gen Fassadenfläche verklinkert in roten bis rotbraunen Farbtönen (RAL 8000–
8029) zu gestalten sind.
Sofern Hauptgebäude in den allgemeinen Wohngebieten WA1, WA4.1 und
WA4.2 mit abschließenden Nicht-Vollgeschossen („Staffelgeschoss“) errichtet
werden, sind die Fassaden dieser Geschosse verputzt oder verklinkert in hel-
len Farbtönen der nachstehenden Auflistung oder in naturbelassener Holz-
schalung auszuführen:

- Weiß: RAL 9001–9003, 9010, 9012, 9016
- Grau: RAL 7035, 7047, 9018
- Beige: RAL 1013–1015

Nachrichtliche Übernahmen
Denkmäler nach Landesrecht gem. § 9 Abs. 6 BauGB
Das ehemalige Spinnereigebäude im Nordwesten des Plangebietes ist unter
der Nummer A 108 in der Denkmalliste der Stadt Rheine verzeichnet. Jegliche

Baumaßnahmen am Denkmal sind im Ausführungsdetail einschließlich der
Wahl der verwendeten Materialien mit den Denkmalbehörden abzustimmen.

Hochwassergefahrenbereiche gem. § 9 Abs. 6a BauGB
Teile des Geltungsbereiches liegen innerhalb der in den Hochwassergefahren-
karten des Landes Nordrhein-Westfalen dargestellten Bereichen mit einer
„mittleren Wahrscheinlichkeit (HQ100)“ bzw. „niedrigen Wahrscheinlichkeit
(HQextrem)“.

Kennzeichnungen
Flächen, deren Böden mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind
gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB
Im Rahmen einer gutachterlichen Untersuchung der Baugrundeigenschaften
(Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH, Nordhorn) wurde im Bereich der Be-
standsbebauung eine punktuelle Belastung mit Altlasten und Schlacken fest-
gestellt. Im Zusammenhang mit Erdarbeiten ist der Bodenaushub bzgl. seiner
Verwertbarkeit zu untersuchen und die erforderlichen Schritte sind mit der Un-
teren Bodenbehörde abzustimmen.

Hinweise

1. Überflutungsschutz
Es wird darauf hingewiesen, dass jeder Eigentümer sein Grundstück gegen
Überflutung infolge von Starkregenereignissen zu schützen hat. Eine Überflu-
tung kann eintreten, wenn im Gelände, auf Straßen oder Hofflächen kurzzeitig
aufgestautes Oberflächenwasser - häufig an Geländetiefpunkten und auch bei
Hanglagen - über tief liegende Hauseingänge, Kellerfenster oder Garagenein-
fahrten in die Gebäude eindringt und dort Schäden verursacht, ohne dass ein
Mangel in der Kanalisation vorliegt. Für Grundstücke mit bebauten und befes-
tigten Flächen von mehr als 800 m² ist nach DIN 1986-100 eine Überflutungs-
prüfung durchzuführen. Es wird empfohlen, die Oberkante des Erdgeschoss-
fußbodens mindestens 0,30 m höher als die Erschließungsstraße (im Endaus-
bauzustand!) zu legen.

2. Bodendenkmalschutz
1. Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-

Archäologie für Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-
Museum für Naturkunde, Referat Paläontologie, Sentruper Straße 285, 48161
Münster schriftlich mitzuteilen.

2. Der LWL-Archäologie für Westfalen - Außenstelle Münster (Tel. 0251/591-
8911) oder der Stadt als Untere Denkmalbehörde sind Bodendenkmäler (kul-
turgeschichtliche Bodenfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in
der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Fossilien) unverzüglich zu melden. Ihre
Lage im Gelände darf nicht verändert werden (§§ 16 und 17 DSChG).

3. Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten
des betroffenen Grundstücks zu gestatten, um ggf. archäologische Untersu-
chungen durchführen zu können (§ 26 Abs. 2 DSChG NRW). Die dafür benö-
tigten Flächen sind für die Dauer der Untersuchungen freizuhalten.

3. Kampfmittelvorsorge
Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb einer im zweiten Weltkrieg bombar-
dierten Fläche. Innerhalb des gesamten Plangebietes sind zu bebauende Flä-
chen und Baugruben unter Anwendung der Anlage 1 TVV zu sondieren. Die
Sondierarbeiten sind rechtzeitig und vorab von Eingriffen in den Verdachtsbe-
reich auf dem Plangrundstück über die örtliche Ordnungsbehörde zu beantra-
gen und abzustimmen

4. Fachgerechte Handhabung des Bodens/Oberbodens
Auf die zu beachtenden Bestimmungen der DIN 18300, 18320, 18915 und
19731 wird verwiesen.

5. Einzelbaumschutz bei Baumaßnahmen
Auf die zu beachtende DIN 18920 und die RAS-LP 4 wird verwiesen.

6. Externe Kompensation
Zur Kompensation des vorhabenbezogenen Eingriffs wird durch die Stiftung
Westfälische Kulturlandschaft in der Gemarkung Elte, Flur 4 auf dem Flurstück
5 sowie in Flur 6, Flurstück 2 eine Ökokonto-Maßnahme umgesetzt. Bei der
Maßnahme handelt es sich um einen Waldumbau mit Anlage eines Waldran-
des sowie um die Entwicklung eines Extensivgrünlandes mit Obstbäumen.
Eine detaillierte Maßnahmenbeschreibung kann Anhang 5 des Umweltberich-
tes entnommen werden.
(siehe Umweltbericht: Ausgleichsmaßnahme A2+CEF6)

7. Sicherung von Tiefgaragen gegen eindringendes Wasser
Es wird empfohlen, Tiefgaragen konstruktiv/baulich gegen eindringendes Was-
ser zu schützen (z.B. Anlage überfahrbarer Schwellen im Bereich der Zufahrt).

8. Einsichtnahme in Gutachten, Vorschriften und Normen
Die im Zusammenhang mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes genann-
ten Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Normen, VDI-Richtli-
nien und sonstige Regelwerke) sowie Gutachten können bei der Stadt Rheine/
Stadtplanung während der Dienststunden eingesehen werden.
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